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Regeste

Art. 23 Abs. 1 AVIG. Berechnung des versicherten Verdienstes. Massgebend ist der
tatsächlich ausbezahlte Lohn. Berücksichtigung von Mehrstunden, Ferien- und
Feiertagsentschädigungen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 18. Januar 2010, AVI 2009/51).

Erwägungen

E. 1.1
Als versicherter Verdienst nach Art. 23 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG; SR 837.0) gilt der im
Sinn der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraums
aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen
sind die vertraglich vereinbarten regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für
arbeitsbedingte Inkonvenienzen darstellen. Aus dieser gesetzlichen Umschreibung ergibt
sich, dass der versicherte Verdienst an den massgebenden Lohn im Sinn von Art. 5 Abs. 2
des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10)
anknüpft. Gemäss Art. 37 Abs. 1 AVIV bemisst sich der versicherte Verdienst nach dem
Durchschnittslohn der letzten sechs Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den
Leistungsbezug. Er bemisst sich nach dem Durchschnittslohn der letzten zwölf
Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug, wenn dieser
Durchschnittslohn höher ist als derjenige nach Abs. 1 (Art. 37 Abs. 2 AVIV).

E. 1.2
Zum massgebenden Lohn im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIVG gehören nebst dem Grundlohn
insbesondere auch der 13. Monatslohn und die Gratifikation, sofern sie ausgerichtet worden
sind oder die versicherte Person ihre glaubhaft gemachte Forderung gerichtlich
durchzusetzen versucht. Nicht zum massgebenden Lohn gehören in der Regel etwa
Mehrstunden, welche die vertragliche Arbeitszeit übersteigen. Der Verdienst aus
Mehrstunden gilt dann als versichert, wenn im Bemessungszeitraum die vertraglich
vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt nicht überschritten wird. Es ist jedoch nicht
möglich, mit Mehrstunden aus einem Arbeitsverhältnis Minderstunden aus einem anderen
Arbeitsverhältnis auszugleichen. Wurde keine Arbeitszeit vereinbart, gelten erst die
Arbeitsstunden, welche die betriebliche Normalarbeitszeit überschreiten, als Mehrstunden.
Ferner sind grundsätzlich auch Ferien- und Feiertagsentschädigungen der im Stundenlohn
beschäftigten Arbeitnehmenden bei der Bestimmung des massgebenden Lohns nicht zu
berücksichtigen. Sie sind jedoch bei der Berechnung des versicherten Verdienstes
miteinzubeziehen, soweit der gemäss vertraglich vereinbarter Arbeitszeit höchstmögliche



Verdienst ohne Ferien- und Feiertagsentschädigung nicht überschritten wird (vgl.
Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenentschädigung [KS ALE], Stand Januar 2007,
Rz C2 mit Berechnungsbeispiel).

E. 2.1
Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor dem ersten Tag, für den
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 3 AVIG), vorliegend am
19. Februar 2007 (act. G 3.10). Aus den Akten ergibt sich weiter (act. G 3.20 ff. und G 14)
und ist im Übrigen unbestritten, dass der Durchschnittslohn der letzten zwölf
Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug höher ist als derjenige
der letzten sechs Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Die
Beschwerdegegnerin hat damit zu Recht für die Bestimmung des versicherten Verdienstes
auf den Durchschnittslohn der letzten zwölf Monate vor Beginn der Rahmenfrist zum
Leistungsbezug abgestellt.

E. 2.2
Bei der Berechnung des versicherten Verdienstes hat die Beschwerdegegnerin in der
massgebenden Zeitdauer sämtliche bei den neun Arbeitgebern erzielten Verdienste des
Beschwerdeführers berücksichtigt. Sie hat zur Berechnung des massgebenden Lohns der
einzelnen Arbeitsverhältnisse eine Ausscheidung der Ferien- und Feiertagsentschädigungen
vorgenommen - soweit mit diesen der gemäss vertraglich vereinbarter Arbeitszeit
höchstmögliche Verdienst überschritten wurde - und die erzielten Verdienste nur insoweit
berücksichtigt, als sie keine Entschädigung für Mehrstunden darstellen (vgl. hierzu
vorstehende E. 1.2). Die Beschwerdegegnerin hat mit ihrer am 16. November 2009
eingereichten Berechnung einlässlich und überzeugend dargelegt, dass der beim
Beschwerdeführer zu berücksichtigende versicherte Verdienst im Sinn von Art. 23 Abs. 1
AVIG Fr. 4'365.-- beträgt (act. G 14). Der Beschwerdeführer benennt denn auch keine
konkreten Mängel an der von der Beschwerdegegnerin vorgenommenen Berechnung.
Vielmehr beschränkt sich seine Argumentation sinngemäss darauf, dass sich die Ermittlung
des versicherten Verdienstes nach seinen während der Zeit der Arbeitslosigkeit
entstandenen finanziellen Ausgaben zu richten habe (act. G 5 und G 9). Diese Auffassung
ist jedoch mit der gesetzlichen Regelung des Art. 23 AVIG nicht zu vereinbaren, die als
Basis für die Berechnung des versicherten Verdienstes den während des massgebenden
Bemessungszeitraums erzielten Lohn im Sinn von Art. 5 Abs. 2 AHVG vorschreibt (vgl.
vorstehende E. 1.1). Für die vom Beschwerdeführer geltend gemachte - sich an seinem
Lebensaufwand orientierende - Entschädigung im Umfang von Fr. 100'566.75 besteht daher
keine rechtliche Grundlage.

E. 3.1
Gegen die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Ermittlung des versicherten
Verdienstes wendet der Beschwerdeführer weiter ein, dass der versicherte Verdienst
mindestens gleich hoch hätte sein müssen wie der Mindestlohn gemäss dem
Gesamtarbeitsvertrag für das Schreinereigewerbe (act. G 5 und G 16).

E. 3.2
Nach dem allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag für das Schreinereigewerbe
(nachfolgend GAV) sind folgende Mindestlöhne zu beachten: für Berufsarbeiter (Schreiner
mit abgeschlossener Berufslehre, vgl. Art. 16 lit. a GAV) für 2006 bis 2008: Fr. 4'712.-- pro
Monat / Fr. 26.16 pro Stunde, ab 2009: Fr. 4'806.-- pro Monat / Fr. 26.65 pro Stunde (zu



den Mindestlöhnen vgl. Anhang I zum GAV).

E. 3.3
Vorab ist dem Beschwerdeführer zu entgegnen, dass sich der versicherte Lohn im Sinn von
Art. 23 Abs. 1 AVIG nicht an den in Gesamtarbeitsverträgen geregelten Mindestlöhnen zu
orientieren hat, sondern sich nach dem tatsächlich ausbezahlten Lohn richtet (vgl.
vorstehende E. 1.1). Es ist aber festzustellen, dass bei den dem GAV unterstellten
Arbeitsverhältnissen die Mindestlöhne ausbezahlt und von der Beschwerdegegnerin
berücksichtigt worden sind, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt.

E. 3.4
Folgende Arbeitsverhältnisse unterlagen dem GAV, wobei die Mindestlöhne nicht
unterschritten wurden: A.___ (diverse Einsätze von Juni 2008 bis Februar 2009, Fr. 26.66;
act. G 3.27 ff.), B.___ (vom 18. August bis 5. September 2008, Fr. 27.80 pro Stunde; act.
G 3.13), C.___ (vom 7. bis 18. Juli 2008, Fr. 27.08 pro Stunde; act. G 3.21), D.___ (vom
5. bis 6. Februar 2008, Fr. 27.35 pro Stunde, act. G 3.44), E.___ (vom 10. bis 16. Januar
2008, Fr. 26.27; act. G 3.26), F.___ (vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2007, Fr. 5'300.--
pro Monat; act. G 3.22) sowie G.___ (vom 4. Juni bis 6. Juli 2007, Fr. 4'800.-- pro Monat,
act. G 3.45j). Diese Löhne legte die Beschwerdegegnerin - unter teilweisem Abzug von
Mehrstunden bzw. Ferien- und Feiertagsentschädigungen - ihrer Berechnung des
versicherten Verdienstes zu Grunde, ohne die für die vertragliche Arbeitszeit vereinbarte
Lohnhöhe zu kürzen bzw. ohne eine Herabsetzung unter den GAV-Mindestlohn
vorzunehmen.

E. 3.5
Was die im Rahmen der übrigen Arbeitsverhältnisse (A.___ für die Dauer vom 4. bis
12. Juni 2008, act. G 3.43n; I.___, und J.___) erzielten Löhne anbelangt, so lagen diese
zwar unter dem Mindestlohn des für das Schreinereigewerbe geltenden GAV. Allerdings ist
dabei zu beachten, dass die entsprechenden Arbeitsverhältnisse gemäss Angaben der
jeweiligen Arbeitgeberinnen nicht diesem GAV unterstanden (vgl. act. G 3.29 f, G 3.15 und
G 3.25).

E. 4
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin den versicherten Verdienst
korrekt auf der Grundlage der erzielten Löhne ermittelt hat. Die Beschwerde gegen den
Einspracheentscheid vom 3. Juni 2009 ist damit abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu
erheben (Art. 61 lit. a des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). Demgemäss hat das Versicherungsgericht
im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 53 GerG entschieden: 1.  Die Beschwerde wird
abgewiesen. 2.  Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
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